
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend Haftung der Steuerzahler für ungedeckte Kosten der 
Stilllegung und Entsorgung von AKWs 

13.5297.01 
 

Was unternimmt der Regierungsrat, um die Steuerzahler in Basel vor den Forderungen der AKW-Betreiber zu 
schützen? 

Wie in einem Artikel in der Sonntagspresse (NZZ am Sonntag vom 16.6.2013, Seite 12) zu entnehmen ist, fordert 
Urs Gasche, Präsident der Mühleberg-'Betreiberin BKW, neue Regeln für die AKW-Stilllegung. Künftig soll der 
Staat - sprich der Bund und damit alle Steuerzahler - die ungedeckten Mehrkosten nach der Abschaltung der 
AKWs übernehmen. 

Basel-Stadt kommt nun schon mehr als 30 Jahre ohne Atomkraftwerke aus. Wir haben uns nie an einem 
Atomkraftwerk beteiligt, noch haben wir Lieferverträge mit solchen abgeschlossen oder Dividenden oder 
ähnliches erhalten. Und nun sollen gemäss den Konzepten der AKW Betreiber die Basler Steuerzahler durch die 
Hintertür an den ungedeckten Kosten der Atompolitik anderer Kantone beteiligt werden. Dass dies auch ohne 
eine Änderung der bestehenden Gesetze passieren könnte, gibt Urs Gasche offen zu: "Zudem muss man ehrlich 
sein: Schon heute würde der Staat haften, sollten die Betreiber nicht für Stilllegungs- und Entsorgungskosten 
aufkommen können" (NZZ am Sonntag vom 16.6.2013, Seite 12). 

Die Angaben in der Medienmitteilung des BFE vom 21.11.12 betreffend die Finanzierung der Stilllegung und der 
Entsorgung sowie die Angaben in den Jahresberichten der Fonds macht unmissverständlich klar, dass dieses 
finanzielle Risiko für die Steuerzahler real ist (siehe Tabelle). 

 

Stilllegungs- und Entsorgungsfonds  
Mio. CHF 

 

Kostenschätzung (2011) 
für Stilliegung und Entsorgung 

 20'654 

Abzüglich bereits bezahlte 
Kosten (per Ende 2011) 

 -4'955 

Noch offener Betrag  15'699 

Abzüglich Bestand Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds (per Ende 2012) 

 -4'745 

Zu finanzieren bis Ausserbetriebnahme  10'954 

 

Dem Finanzbedarf von 11 Milliarden Franken stehen bescheidene jährliche Einzahlungen in die Fonds 
gegenüber: 118 Millionen Franken in den Entsorgungsfonds, 56 Millionen Franken in den Stilllegungsfonds. Diese 
Bescheidenheit bei der Alimentierung der Fonds verwundert nicht, geht die Beitragsfestsetzung doch von einer 
Anlagerendite von 5 Prozent und einer Betriebsdauer von 50 Jahren aus. Jede Pensionskasse - und diese Fonds 
sind im Grundsatz eine Pensionskasse mit Leistungsprimat - müsste bei realistischen Renditeannahmen wohl 
wegen massiver Unterdeckung saniert werden. 

Dieser beträchtliche noch aufzubringende Finanzbedarf von 11 Milliarden Franken muss aufgrund des in der Ge-
setzgebung anerkannten Grundsatzes des Verursacherprinzips von den Bezügern des AKW-Stroms resp. wenn 
dies nicht möglich ist, von den Aktionären der AKWs getragen werden. Im schlimmsten Fall müssten die 
Steuerzahler der Kantone, welche sich an AKWs beteiligt haben (und in der Vergangenheit Dividenden erhalten 
haben), dafür gerade stehen. Offenbar scheint nun auch die AKW Branche selbst davon auszugehen, dass sie in 
einem liberalisierten Markt diesen Finanzbedarf nicht mehr selbst aufbringen kann. Wohl auch deshalb macht die 
Branche politisch Druck und versucht, diese exorbitanten Kosten zumindest teilweise auf den Bund - und damit 
auch die Steuerzahler in Basel-Stadt - zu überwälzen. 

Es ergeben sich aus Sicht des Anfragestellers folgende Fragen: 

1. Ist sich der Regierungsrat dieses finanziellen Risikos für die Basler Steuerzahlenden bewusst? Und teilt er 
die Meinung, dass die aktuelle Situation unhaltbar ist und in keinem Fall die Baslerinnen und Basler zur 
Mitfinanzierung der gescheiterten AKW-Strategie anderer Kantone herangezogen werden dürfen und 
daher alleine die AKW-Betreiber für die Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufkommen sollen? 

2. Wie kann verhindert werden, dass die Baslerinnen und Basler über die Bundessteuer die gescheiterte 
AKW-Strategie anderer Kantone mitfinanzieren resp. wie kann erreicht werden, dass nur die Kantone 
welche an den AKWs beteiligt sind, für dieses Risiko im Eintretensfall gerade stehen? 

3. Was kann der Regierungsrat grundsätzlich unternehmen und was gedenkt er konkret zu unternehmen, um 
dieses dargelegte Risiko für die Basler Steuerzahler abzuwenden und den Zugriff des Bundes auf das 
Basler Steuersubstrat zu verhindern? 

4. Ist der Regierungsrat bereit, sich dafür einzusetzen, dass im kantonalen Finanzausgleich eine allfällig vom 
Bund zu tragende Finanzlücke der beiden Fonds als fehlender Beitrag der AKW-Kantone angerechnet und 
den AKW-freien Kantonen gutgeschrieben wird? 

Andres Sturm 



 

 

 

  

 

 


